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BI, 
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13480/0060l l ·L 1,3'2000 
'7. März 2000 

Betrifft ÖIAG-Gesetz 2000; BG über die Änderung des BG über die Einbringung der 
Osten. PSK in eine AG, des Postsp8rXassenG 1969, des BWG und des BG 
über die Einrichtung eines Staatsschuldenausschusses; 
Stellungnahme 

Zu den mit o .z. Schreiben übermittelten Regierungsvorlagen nimmt das 

Bundeskanzleraml-Verfassungsdienst Stellung wie folgt 

Zum BundesgeMtz über die Neuordnung der Rechtaverhittnisse der 
Österreichlachen Induatrieholding Aktiengesellschaft und der Post und 
relekombetelllgungsvftWaltungsgeselischaft (ÖIAG-Geseb: 2000), 48 SigNA 
XXI. GP: 

1. Grundsätzlich Ist zu der gegenständlichen Regierungsvorlage, der keine 

Begutachtung vorangegangen ist, anzumerken, dass sie mehrfach den 

Legistischen Richtlinien 1990 widerspricht. Dies gift vor allem Im Hinblick alrl die 

mangelnde peterminierung einzelner Bestimmungen (z.B. § 8 Abs. 1: ..... 

möglichst günstige Voraussetzungen ... "; Abs. 2: ...... umfassend ... zu 

unterstützen ... "j Abs. 4: "Privatislerungskonz8pte" , ohne Bestimmung von Art und 

Ausmaß der Privatisierung; § 9 Abs. , : .... jenen Einfluss aufrechtzuerhalten, der 

es ihr erm6glicht.. ... ; Abs. 5 ..... objektiven und sachUchen Kriterien ... "; § 12 Abs. 3 

" ... rechtlich und wirtschaftlich zusammenhängenden Vermögensrechten, 
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Vereinbarungen und Verbindlichkeiten ..... ; u.a.m.). Eine legistische Überarbeitung 

ware daher empfehlenswert. 

2. Zum Vorschlag der Bundesarbeitskammer an die Hauptversammlung gemäß § 5 

ist im Hinblick darauf, dass gemaß § 2 der Bundesminister für Finanzen in der 

Hauptversammlung die Eigentümerrechte des Bundes vertritt, darauf 

hinzuweisen, dass es In einem Spannungsvema.ttnis zu Art. 19 B-VG stehen 

könnte durch einfaches Gesetz ein oberstes Organ (hier mittelbar) an 

Willenserklart.mgen dritter Stellen zu binden. Es müsste daher wohl 

verfassungskonform davon ausgegangen werden, dass der Vorschlag der 

eundesarbeltskammer gemäß § 5 rechtsunverbindlich ist, was gegebenenfalls in 

den Erläuterungen klarzustellen wäre. In diesem Sinne problematisch erscheint 

aber jedenfalls der diesbezügliche Abänderungsantrag erg 1/2. 

3. Zu der in § 10 Abs. 2 und § 17 enthaltenen Abgabenbefreiungen ist auf deren 

verfassungs- und europarechtlichen RahmenbedingunQen hinzuweisen: 

Im Uchte der jOngeren Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) zu den 

Befreiungen der Österreichischen Bundesbahnen von der Kommunalsteuer (vgL 

VrSlg. 14.80511997) und von der GebOhrenpflicht für Darlehens- und 

Kreditverträge (Erkenntnis vorn 2. Oktober 1998, G 72197, G 247/97) erscheinen 

zu weit gehende Abgabenbefreiungen problematisch. 

Als nicht gerechtfertigt hat der VfGH Im Kommunalsteuereritenntnis eine 

SegOnstigung hinsichtlich Jener Steuern erkannt, die bei der Erbringung von 

Leistungen des allgemeinen Personen- und GOtervarkehrs anfallen; das hierfür 

bestehende öffentliche Interesse vermag nach Auffassung des VfGH die 

Steuerbefreiung nicht zu tragen, zumal dies nicht anders zu beurteilen sei, als das 

öffentliche Interesse am reibungslosen Funktionieren der Erbringung anderer 

wesentlicher Var1cehrsleistungen, was besonders deutlich werde, wann man die 

erwähnten Leistungen der öse jenen Verkehrsleistungen gegenüberstelle, die 

andere (private) Verkehrsträger erbrachten. Mutatis mutandis hat der VfGH diese 

Erwägungen auch auf dte Abgaben· und GebOhrenbefreiung der öse übertragen, 

die sich auf alle T~tigkeite" der öse erstreckt(e) . Er qualifIZiert derart umfassende 

10 / 04 ' 00 MO 12 : 48 (SEl EW NR 995 11 

... " -

1157/SN XXI. GP - Stellungnahme  (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



10 .' 0~ 0 0 .\1 0 1 1 : H FH - -IJ 1 5 3115 ;l69 11 

3 

Befreiungen deshalb als nicht gerechtfertigt, weil sie die ÖBB gegenüber anderen 

Untemehmungen begünstigten, die auch im öffent1ichen Interesse 

Verkehrsleistungen erbringen. Für Unternehmensbereiche, in welchen 

Intrastrukturieistungen erbracht werden, wird die Gebuhrenbefreiung jedoch 

zulässig erachtet. Dabei sei aber auch die gemeinschaftsrechtliche Konformität 

von derartigen Regelungen zu prüfen (vgl , das BeihUfenverbot des Art. 87 tf des 

Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften · EGV). 

Im lichte dieser Entscheidungen stellt sich die Frage, welche sachliche 

Rechtfertigung für die Steuerbefreiungen bei den Umgrilndungsvorgängen 

gegenüber anderen Unternehmen (mIt welchen die hier gegenständlichen 

Gesellschaften am Markt konkurrieren) geltend gemacht werden kann. Diese 

sachliche Rechtfertigung mUsste unbedingt dargelegt werden. Sollte keine 

derartige sachliche Rechtfertigung für die aufgezeigte Verschiedenbehandlung 

von Steuersubjekten ins Treffen gefuhrt werden können, sollte die 

Abgabenbefreiung für die Umg1Ündungsvorgänge Oberdacht werden, 

Eine wej{ere Frage, die sich im Zusammenhang mit den genannten 

Steuerbe1reiungen sowie der Haftungen des Bundes für Verbindlichkeiten der 

ÖIAG gem, § 14 Abs. 1 und der PTBG gem. § 15 Abs. 1 stellt, ist jene, ob es sich 

dabei um Beihitfen gemäß Art. 87 tf EGV handelt. Ist dies der Fall, wäre die 

geplante Regelung gemäß Art. 88 Abs. 3 EGV jedenfalls notifikationspflichtig . 

4. Betreffend § 18 Abs. 2 sollte eine KlarsteIlung des Zeitpunktes der Aufhebung der 

genannten Bestimmungen erfolgen, etwa dahingehend, dass die Aufhebung mit 

dem der Eintragung folgenden Tag erfolgt. 

S. Oie in § 18 Abs. 3 vorgesehene Anpassung von Verweisungen widerspricht der 

Richtlinie 72 der Legistischen Richtlinien 1990. Danach hat im Falle , dass eine 

verwiesene Bestimmung abgeändert oder aufgehoben wird, dte legistisch für die 

verweisende Bestimmung zuständige Stelle Klameit über die Konsequenzen 

dieser Novellierung zu schaften. Dabei Ist auch die Bichtiinie 73 der Legistischen 
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Richtlinien 199Q zu beachten, wonach die Anpassung von Verweisungen in der 

verweisenden R~htsyorschrlft ausdrücklich angeordnet werden soll und nicht 

etwa durch ,ine allgemeine Anordnung erfolgen darf. 

10. April 2000 
Fur den Bundeskanzler: 

OKRESEK 
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